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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Dr. Feurstein und Genossen, 
Nr. 1457/J-NR/1981 vom 1981 10 16, 
"VergUnstigung für den Zeitungspost­
versand der Hilfsgemeinschaft für die 

Körperbehinderten Österreichs" 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zur einleitenden Darstellung ist vorweg klarzustellen, daß es 
durch die Postgesetznovelle, welche am 1. März 1981 in Kraft 
trat, weder zu einer Erhöhung der Beförderungsgebühren für 
Zeitungen noch fUr Massensendungen ohne Anschrift (Postwurf­
sendungen) kam. Durch diese Novelle wurde fUr Massensendungen 
ohne Anschrift vielmehr eine neue, zusätzliche Gewichtsstufe 
bis 10 Gramm geschaffen, in welcher die Beförderungsgebühr je 
Sendung nur 45 Groschen beträgt (vorher in der ersten Gewichts­
stufe bis 20 Gramm 60 Groschen). 

In diesem Zusammenhang kann also von ein r finanziellen Be­

lastung keine Rede sein. 
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Dfe Hflfsgemefnschaft für dfe Körperbehfnderten Österreichs 
gfbt die Druckschrift "HKÖ aktuell" heraus, dfe seft März 1980 
als Verefnszeitung zum Postzeitungsversand zugelassen ist. Die 
im Jahre 1971 mft den Stfmmen aller im Parlament vertretenen 
Parteien beschlossenen und seither-auch durch die jUngste 
Postgesetznovelle-nicht veränderten gesetzlichen Voraus­
setzungen fUr die Zulassung von Verefnszeitungen zum Post­
zeitungsversand verlangen, daß diese Zeitungen vorwiegend an 
Vereinsmitglieder versandt werden mUssen. Die gesetz~ichen 
Bestimmungen sehen weiters vor, daß Uber Antrag des Vereines 
beim Zeftungsversand fUr einen Teil der Auflage bestimmter 
Nummern die allgemein gehaltene Anschrift "An einen Haushalt" 
ermöglicht wird. 

Diese Erleichterung hat die Postbehörde der Hilfsgemeinschaft 
fUr die Körperbehinderten Österreichs für einen beträchtlichen 
Teil der Auflage von "HKÖ aktuell" des öfteren bewilligt und 
damit den gesetzlichen Rahmen so weit wie möglich ausgeschöpft. 
Eine dauernde Genehmigung der Versendung dieser Druckschrift 
mit der Anschrift "An einen Haushalt" findet im postgesetz 
jedoch keine Deckung, daran ist die Postbehörde auch diesem 
Verein gegenUber gebunden. 

Im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen aber wird die Hilfs­
gemeinschaft für die Körperbehinderten Österreichs so wie bis­
her auch weiterhin die Möglichkeit haben, die Erleichterungen 
des Postzeitungsversandes in Anspruch zu nehmen. 

Wien, 1981 12 07 
Der Bundesminister 
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